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1 Einleitung 
Geteiltes Leid ist halbes Leid: Wer mit einer betriebli-

chen Tätigkeit oder mit Vermietungsaktivitäten rote 

Zahlen schreibt, will naturgemäß auch den Fiskus da-

ran beteiligen und die Verluste steuermindernd abrech-

nen. Die Negativbeträge bergen ein hohes Steuerspar-

potential, denn sie mindern in der Regel die übrigen po-

sitiven Einkünfte desselben Steuerjahres, so dass das 

zu versteuernde Einkommen und somit die Steuerlast 

spürbar sinken. Verluste, die nicht direkt verrechnet 

werden können, dürfen zudem über spezielle Vor- und 

Rücktragsregeln in andere Jahre „verschoben“ werden, 

so dass sich der Steuerspareffekt sogar zeitraumüber-

greifend einstellt. 

Vor steuerlicher Anerkennung der Verluste hat das 

Steuerrecht jedoch häufig die Prüfung der Einkunfts-

erzielungsabsicht gesetzt: Kommt das Finanzamt zu 

dem Ergebnis, dass ein Steuerbürger mit seiner ver-

lustbringenden Tätigkeit überhaupt keine schwarzen 

Zahlen schreiben will, sondern ihr aus persönlichen In-

teressen bzw. Neigungen nachgeht, stuft es die Tätig-

keit als steuerlich unbeachtliche Liebhaberei ein. Die 

ungünstige Folge ist, dass die Verluste steuerlich nicht 

anerkannt werden. 

Dieses Merkblatt zeigt Ihnen, an welchen Anhaltspunk-

ten das Finanzamt eine Liebhaberei festmacht und mit 

welchen Argumenten Steuerbürger die steuerliche An-

erkennung ihrer verlustbringenden Tätigkeit retten kön-

nen. Aufgrund der unterschiedlichen Rechtsgrundsätze 

wird hierbei unterschieden zwischen selbständigen und 

gewerblichen Tätigkeiten (siehe Punkt 2) und Vermie-

tungstätigkeiten (siehe Punkt 3). 

2 Selbständige und gewerbliche 
Tätigkeit 

2.1 Allgemeines 

Verluste aus einer selbständigen oder gewerblichen Tä-

tigkeit werden nur steuerlich anerkannt, wenn der Steu-

erbürger eine Gewinnerzielungsabsicht verfolgt. Das 

heißt, er muss mit seiner Tätigkeit auf einen Totalge-

winn hinarbeiten (= Gesamtergebnis des Betriebs von 

der Gründung bis zur Beendigung). Ob diese „innere 

Tatsache“ vorliegt, können Finanzämter und Steuerge-

richte nur anhand der äußeren Umstände beurteilen 

(z.B. der Art der Betriebsführung). 

Hinweis 

Will ein Steuerbürger seine Verluste steuermindernd ab-

rechnen, trägt er gegenüber seinem Finanzamt die Fest-

stellungslast dafür, dass er seine Tätigkeit mit Gewinner-

zielungsabsicht ausübt. Es empfiehlt sich daher, direkt zu 

Beginn einer Tätigkeit eine detaillierte Gewinnprognose zu 

erstellen, die später dem Finanzamt vorgelegt werden 

kann. 

2.2 Anhaltspunkte für eine Liebhaberei 

Ob eine steuerlich unbeachtliche Liebhaberei vorliegt, 

prüfen Finanzämter und Steuergerichte nicht nach ei-

nem festen Schema, sondern aufgrund der Umstände 

des jeweiligen Einzelfalls. Die Rechtspraxis hat aber 

verschiedene Anhaltspunkte herausgearbeitet, die in ih-

rer Zusammenschau häufig zur Annahme einer Liebha-

berei führen. Die wichtigsten Kriterien im Überblick: 

Art der Tätigkeit 

Schon die Art der betrieblichen Tätigkeit kann ein Ar-

gument für oder gegen eine Liebhaberei sein. So liegt 

beispielsweise bei Tätigkeiten mit „Sichtweite“ zur 

Freizeitgestaltung (z.B. Yoga- oder Reitunterricht, 

Kosmetikhandel, künstlerische Tätigkeit, Oldtimerrepa-

ratur) für den Fiskus der Gedanke nahe, dass persönli-

che Interessen bzw. Neigungen eine gewichtige Rolle 

bei der Berufsausübung spielen und die Erzielung von 

Gewinnen möglicherweise in den Hintergrund tritt. 

Demgegenüber laufen beispielsweise selbständige Ge-

bäudereiniger oder Bestatter eher weniger Gefahr, al-

lein aufgrund der Art ihrer Tätigkeit in den Bereich der 

Liebhaberei gerückt zu werden. 

Nebentätigkeit 

Bei der Prüfung einer Liebhaberei macht es einen gro-

ßen Unterschied, ob der Steuerbürger eine verlustbrin-

gende Tätigkeit im Haupt- oder Nebenberuf ausübt. 

Geht er der Tätigkeit im Hauptberuf nach, vermuten 

die Finanzämter insbesondere in der Gründungsphase 

zumeist, dass der Steuerbürger mit Gewinnerzielungs-

absicht handelt. 

Hinweis 

Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) 

sollte einem Existenzgründer zunächst eine Anlaufzeit von 

mindestens fünf Jahren gewährt werden, bevor seine 

Gewinnerzielungsabsicht intensiv geprüft wird. In dieser 

„Schonzeit“ soll der Fiskus also Nachsicht walten lassen 

und Verluste großzügiger anerkennen. 

Erzielt ein Steuerbürger seine Verluste hingegen mit 

einer nebenberuflichen Tätigkeit, schaut der Fiskus 

bei der Gewinnerzielungsabsicht in der Regel von vorn-

herein genauer hin, denn dann ist der Bürger nicht auf 

den wirtschaftlichen Erfolg seiner Tätigkeit angewiesen, 

so dass eine private Motivation für seine Tätigkeit eine 

übergeordnete Rolle spielen könnte („Hobbybetriebe“). 

Gehaltszahlungen an nahe Angehörige 

Zieht der Steuerbürger in seinem Verlustbetrieb Ge-

haltszahlungen an nahe Angehörige als Betriebs-

ausgaben ab, lassen sich hieraus nach der Rechtspre-

chung des BFH persönliche Gründe für die Betriebs-

fortführung ableiten. Sprich: Der Steuerbürger nimmt 

seine Verluste womöglich in Kauf, weil er ja schließlich 

seine Angehörigen in Lohn und Brot halten will. 



 

Mandanteninfo der Kanzlei Neunzig & Partner 

Liebhaberei und Gewinnerzielungsabsicht Seite 3 von 6 

Sozialprestige 

Wird eine betriebliche Tätigkeit nur ausgeübt, um „So-

zialprestige“ zu erlangen, können darin ebenfalls per-

sönliche Gründe für die Betriebsfortführung zutage tre-

ten, die einen steuerlichen Verlustabzug ausschließen. 

Der BFH hat mit diesem Prestigeaspekt vor Jahren im 

Fall einer selbständigen Rechtsanwältin argumentiert, 

deren Kanzleieinnahmen über Jahre hinweg auf nied-

rigstem Niveau stagnierten und die ihren Lebensunter-

halt aus erheblichen anderen Einkünften bestritten 

hatte. 

Unveränderte Betriebsfortführung 

Ein gewichtiger Grund für die Annahme einer Liebhabe-

rei ist nach der BFH-Rechtsprechung, wenn ein Steuer-

bürger seine betriebliche Tätigkeit trotz hoher Verluste 

über Jahre hinweg unverändert fortführt, ohne geeig-

nete Umstrukturierungsmaßnahmen zu treffen (z.B. 

Umstellung auf neue Preispolitik, Sortimentsänderung, 

Intensivierung der Werbemaßnahmen). 

Hinweis 

Wer sein verlustbringendes Geschäftsmodell stoisch wei-

terverfolgt, setzt sich dem Verdacht aus, dass er seine fi-

nanziellen Einbußen aus persönlichen Interessen hinnimmt. 

Steuervorteile 

Bei der Prüfung einer Liebhaberei spielt für das Finanz-

amt auch eine Rolle, ob ein Steuerbürger mit seinen 

Verlusten steuerliche Vorteile erzielt. Wer mit seinen 

Verlusten beispielsweise die positiven Einkünfte seines 

zusammenveranlagten Ehepartners mindert, lässt mit-

unter vermuten, dass er seinen Verlustbetrieb aus rein 

steuerlichen Gründen ausübt bzw. fortführt – und nicht, 

um wirtschaftlich erfolgreich zu sein. 

Andersherum wird die Prüfung der Gewinnerzielungs-

absicht vom Finanzamt eher selten forciert werden, 

wenn ein Steuerbürger seine Verluste gar nicht steuer-

mindernd nutzen kann, weil er keine weiteren (steuer-

pflichtigen) positiven Einkünfte erzielt. In diesem Fall 

wird er gegenüber dem Finanzamt aber erklären müs-

sen, wie er denn überhaupt seinen Lebensunterhalt be-

streitet (Prüfung der Mittelherkunft). 

Keine oder wenig Werbung 

Wer nicht wirbt, der stirbt: Jeder Unternehmer weiß, 

dass ohne Werbemaßnahmen heutzutage kaum ein 

Unternehmen erfolgreich auf dem Markt bestehen kann. 

Auch bei der Prüfung der Liebhaberei spielt es eine 

wichtige Rolle, ob der Steuerbürger für seine betrieb-

liche Tätigkeit aktiv wirbt. Wer seiner Tätigkeit „im 

stillen Kämmerlein“ nachgeht und auch bei anhaltenden 

Verlusten und fehlender Kundschaft keine Werbemaß-

nahmen ergreift, bringt sich in den Verdacht, mit seiner 

Tätigkeit einer privat motivierten Liebhaberei nachzu-

gehen. 

Hinweis 

Ist ein Unternehmer mit seiner betrieblichen Tätigkeit auf 

einen Bekanntheitsgrad angewiesen, sollte er seine Wer-

bemaßnahmen daher für den Fiskus dokumentieren (z.B. 

Zeitungsanzeigen, Flyer, Internetpräsenzen etc.). 

Eingeschränkte Öffnungszeiten 

Wer im Rahmen seiner betrieblichen Tätigkeit auf Kun-

den im eigenen Ladenlokal angewiesen ist (z.B. Einzel-

händler, Kosmetiker), muss für übliche Öffnungszei-

ten sorgen. Bemerkt das Finanzamt beispielsweise, 

dass eine selbständige Kosmetikerin ihr Ladenlokal 

stets nur montags für zwei Stunden öffnet, begründet 

dies schnell erhebliche Zweifel an einer vorliegenden 

Gewinnerzielungsabsicht. Eher liegt dann die Vermu-

tung nahe, dass die Tätigkeit aus steuerlich unbeachtli-

chen Gründen ausgeübt wird. 

Keine erkennbare Geschäftsadresse 

Eine Geschäftsadresse mit Firmenschild gehört zu den 

Mindestanforderungen, um ein „Business“ überhaupt 

erfolgreich ausüben zu können. Stellt das Finanzamt 

bei einer Außenbesichtigung fest, dass ein Unterneh-

men an Klingelschild und Briefkasten gar nicht ange-

schlagen ist, löst dies erhebliche Zweifel an der Ge-

winnerzielungsabsicht des Firmeninhabers aus. 

2.3 Gegenargumente des Steuerbürgers 

Bevor das Finanzamt die Verluste aus einer betriebli-

chen Tätigkeit aberkennt, hört es den Steuerbürger in 

der Regel an, so dass er Gelegenheit erhält, seine fort-

bestehende Gewinnerzielungsabsicht glaubhaft zu ma-

chen. 

In erster Linie sind nun Umstände darzulegen, die eine 

positive Betriebsentwicklung untermauern. Geht der 

Steuerbürger davon aus, dass sein Betrieb künftig Ge-

winne abwerfen wird, sollte er dem Finanzamt diese 

Erwartung nun unbedingt durch stichhaltige Gewinn-

prognosen und Kalkulationen darlegen. 

Wichtig ist zudem, dass er gegenüber dem Amt die bis-

herigen Verlustursachen definiert und darlegt, welche 

Umstrukturierungsmaßnahmen er zur Verbesserung 

der Ertragslage eingeleitet hat. 

Hinweis 

Kaum ein Bereich ist im Steuerrecht so zugänglich für gute 

Argumente wie die Prüfung einer Liebhaberei. Der Steuer-

bürger ist daher gut beraten, wenn er sich für seine Stel-

lungnahme steuerfachkundigen Rat einholt. Sprechen Sie 

uns daher unbedingt an, wenn das Finanzamt Ihnen hin-

sichtlich der Gewinnerzielungsabsicht „auf den Zahn fühlt“. 

Ein überlegtes Vorgehen hilft, da häufig die Anerkennung 

hoher Verluste auf dem Spiel steht. 
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2.4 Rechtsfolgen einer Liebhaberei 

Verlustabzug 

Wenn das Finanzamt eine steuerlich unbeachtliche 

Liebhaberei annimmt, sind die Verluste aus der betrieb-

lichen Tätigkeit steuerlich nicht mehr abziehbar. Auch 

bei der Gewerbesteuer spielen diese Verluste dann 

keine Rolle mehr. 

Hinweis 

In der Praxis wird eine Liebhaberei häufig rückwirkend ab 

dem Tag der Betriebsgründung festgestellt, so dass die 

Verluste aller Betriebsjahre steuerlich aberkannt werden. 

Es kann aber auch sein, dass sich ein Betrieb erst im Laufe 

der Zeit zu einem Liebhabereibetrieb entwickelt. In diesem 

Fall erkennt das Finanzamt die Verluste erst ab einem spä-

teren Zeitpunkt nach der Betriebsgründung ab. 

Wird ein Betrieb vom Finanzamt auf das „Abstellgleis“ 

der Liebhaberei geschoben, hat dies den positiven Ne-

beneffekt, dass auch etwaige spätere Gewinne aus 

dem Betrieb einkommensteuerlich außer Betracht blei-

ben. Gleiches gilt auch für gewerbesteuerliche Gewin-

ne. Das Finanzamt kann dann jedoch erneut in die Prü-

fung der Liebhaberei einsteigen und womöglich zu dem 

Schluss kommen, dass der Betrieb steuerlich wieder 

anzuerkennen ist. 

Umsatzsteuer 

Die Einstufung als Liebhabereibetrieb entfaltet nicht un-

bedingt umsatzsteuerliche Folgen, denn das Umsatz-

steuerrecht – anders als das Einkommensteuerrecht – 

setzt keine Gewinnerzielungsabsicht voraus. Somit 

kann es sein, dass ein Liebhabereibetrieb weiterhin 

zum Vorsteuerabzug berechtigt ist und für Umsätze 

weiter Umsatzsteuer anfällt. 

Hinweis 

Für die umsatzsteuerliche Behandlung eines Liebhaberei-

betriebs sollten Sie unbedingt unseren steuerfachkundigen 

Rat einholen! 

Stille Reserven 

Wird ein Betrieb vom Finanzamt als steuerlich unbe-

achtliche Liebhaberei eingestuft, liegt im steuerlichen 

Sinne nicht unbedingt eine Betriebsaufgabe vor, so 

dass die im Anlagevermögen ruhenden stillen Reser-

ven nicht sofort gewinnerhöhend aufgedeckt werden 

müssen. Etwas anderes gilt nur dann, wenn der Steu-

erpflichtige selbst die Betriebsaufgabe erklärt. 

Hinweis 

Die stillen Reserven ergeben sich aus der Differenz aus 

den Teilwerten (Verkehrswerten) und den Buchwerten der 

Anlagegüter. 

Das Finanzamt stellt die stillen Reserven daher zu-

nächst auf den Zeitpunkt gesondert fest, zu dem der 

Betrieb in die steuerlich unbeachtliche Liebhaberei „ab-

gerutscht“ ist. Die per gesondertem Bescheid festge-

stellten stillen Reserven müssen dann erst bei einer 

späteren Aufdeckung – sei es durch Einzelveräußerung 

eines Wirtschaftsguts oder durch Aufgabe des gesam-

ten Betriebs – als nachträgliche Einkünfte versteuert 

werden. 

2.5 Verfahrensrechtliche Besonder-

heiten 

Vorläufigkeitsvermerk 

Da das Finanzamt zu Beginn einer betrieblichen Tätig-

keit noch nicht feststellen kann, ob sich diese im Be-

reich der Liebhaberei bewegt bzw. in diese Richtung 

entwickeln wird, versieht das Amt Einkommensteuerbe-

scheide mit „beobachtungswürdigen“ Verlusten in der 

Regel mit einem sogenannten Vorläufigkeitsvermerk. 

Hinweis 

Durch diesen verfahrensrechtlichen Kniff halten die Ämter 

Steuerbescheide punktuell „offen“, um zunächst die weitere 

Entwicklung zu beobachten. Stellt sich Jahre später heraus, 

dass von vornherein ein Liebhabereibetrieb vorlag, können 

die Ämter die Verluste noch nachträglich aberkennen, ohne 

dass verfahrensrechtliche Hürden dem entgegenstehen. 

Ob ein Steuerbescheid wegen möglicher Liebhaberei 

vorläufig ergangen ist, können Steuerbürger in ihrem 

Steuerbescheid unter dem Punkt „Erläuterungen“ nach-

lesen. 

3 Vermietungstätigkeit 

3.1 Allgemeines 

Auch Verluste aus Vermietung und Verpachtung wer-

den steuerlich nur anerkannt, wenn der Vermieter mit 

dem Mietobjekt auf Dauer gesehen positive Einkünfte 

erzielen will. Die gute Nachricht ist, dass die Finanzäm-

ter diese Einkunftserzielungsabsicht bei „normalen“ 

wohnwirtschaftlichen Vermietungen (z.B. der Vermie-

tung einer Eigentumswohnung zu Wohnzwecken) in der 

Regel als gegeben unterstellen. In diesem Bereich 

droht von steuerlicher Seite somit eher selten „Unge-

mach“. 

Schwieriger haben es jedoch Vermieter, deren verlust-

bringende Vermietungsaktivitäten von der Norm abwei-

chen, weil beispielsweise eine befristete Vermietung 

(siehe Punkt 3.2), eine verbilligte Vermietung (siehe 

Punkt 3.3) oder eine Vermietung von Ferienwohnun-

gen mit vorgesehener Selbstnutzung (siehe Punkt 3.4) 

vorliegt. In diesen Fällen muss der Vermieter gegen-

über dem Fiskus nachweisen, dass er mit der Vermie-

tung auf Dauer gesehen insgesamt ein positives Er-

gebnis (= einen Einnahmenüberschuss) anstrebt. 

Zu diesem Zweck muss der Vermieter dem Finanzamt 

eine Prognoseberechnung über die voraussichtlichen 
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Einkünfte aus einem Mietverhältnis vorlegen, die sich 

über einen Zeitraum von 30 Jahren erstreckt. Nach 

einer Weisung des Bundesfinanzministeriums darf der 

Vermieter bei dieser langjährigen Prognoseberechnung 

auf der Einnahmenseite einen Sicherheitszuschlag von 

10 % (von den gesamten geschätzten Einnahmen) und 

auf der Ausgabenseite einen Sicherheitsabschlag von 

10 % (von den gesamten geschätzten Werbungskos-

ten) vornehmen. 

Hinweis 

Die Prognoseberechnung ist von zentraler Bedeutung, da 

sie über die steuerliche Anerkennung der Vermietungsver-

luste entscheidet. Nur wenn ein Totalüberschuss prognos-

tiziert werden kann, gibt der Fiskus grünes Licht für den 

Verlustabzug. 

Müssen Sie als Vermieter dem Finanzamt eine solche 

Prognose vorlegen, sollten Sie uns unbedingt kontaktieren. 

Da bei Prognoseberechnungen viele Besonderheiten zu 

beachten sind, sollte hier ein Steuerfachmann eingebunden 

werden. 

3.2 Befristete Vermietung 

Einen genaueren Blick auf die Einkunftserzielungsab-

sicht des Vermieters werfen Finanzämter auch im Fall 

von befristeten Vermietungen. Ist beispielsweise aus 

dem Mietvertrag erkennbar, dass ein Haus oder eine 

Wohnung wegen beabsichtigter Eigennutzung des 

Vermieters nur befristet für zwei Jahre vermietet wird, 

muss der Vermieter gegenüber dem Finanzamt anhand 

einer Prognose (siehe Punkt 3.1) darlegen, dass er 

über die Dauer der Vermietung einen Totalüberschuss 

erwirtschaften wird. Gelingt ihm dies nicht, werden die 

Vermietungsverluste steuerlich nicht anerkannt. 

3.3 Verbilligte Vermietung 

Vermieter sind naturgemäß daran interessiert, dass das 

Finanzamt die Werbungskosten ihrer Vermietungstätig-

keit (z.B. Reparaturaufwand der Mietwohnung) vollum-

fänglich steuerlich anerkennt. Dieser Wunsch kann al-

lerdings durchkreuzt werden, wenn das Mietobjekt un-

gewöhnlich günstig an den Mieter überlassen wird.  

3.3.1 Rechtslage bis 31.12.2020 

„Aus dem Schneider“ waren bis zum 31.12.2020 zu-

nächst einmal klassische Mietverhältnisse, bei denen 

das Mietentgelt mindestens 66 % der ortsüblichen 

Marktmiete betrug. In diesem Fall ging der Fiskus von 

einer vollentgeltlichen Vermietung aus, so dass die 

Werbungskosten komplett abgezogen werden konnten. 

Lag das Mietentgelt hingegen unterhalb der 66 % 

Schwelle, spaltete das Finanzamt die Vermietung in ei-

nen entgeltlichen (abziehbaren) und einen unentgeltli-

chen (nicht abziehbaren) Teil auf. Die Folge war, dass 

der Vermieter seine Mieteinnahmen weiterhin voll ver-

steuern musste, seine Werbungskosten aber nur antei-

lig (für den entgeltlichen Teil) abziehen durfte. Ein steu-

erlicher Vermietungsverlust konnte sich so schnell in 

einen steuerlichen Gewinn verwandeln. 

3.3.2 Rechtslage seit 01.01.2021 

Das Jahressteuergesetz 2020 hat hier eine für den 

Steuerpflichtigen günstige Änderung gebracht. Dem-

nach wird der volle Werbungskostenabzug schon er-

reicht, wenn das Mietentgelt mindestens 50 % der 

ortsüblichen Marktmiete beträgt. Liegt es darunter, so 

spaltet das Finanzamt die Vermietung in einen entgeltli-

chen (abziehbaren) und einen unentgeltlichen (nicht 

abziehbaren) Teil auf. 

Hinweis 

Vermieter müssen dem Finanzamt in Fällen einer verbillig-

ten Vermietung im Korridor zwischen 50 % und 66 % eine 

positive Totalüberschussprognose vorlegen, um ihre Ver-

luste steuerlich abziehen zu können. 

3.4 Vermietung einer Ferienwohnung 

Bei der privaten Vermietung von Ferienwohnungen 

bzw. Ferienhäusern ist aus steuerlicher Sicht entschei-

dend, ob der Vermieter die Unterkunft auch selbst nutzt 

oder nicht. 

Vermietung ohne Selbstnutzung 

Sofern er seine Ferienunterkunft ausschließlich zur 

Vermietung bereithält und keine Selbstnutzung vor-

sieht bzw. tatsächlich vornimmt, liegt aus steuerlicher 

Sicht ein „typischer“ Vermietungsfall vor, so dass der 

Fiskus eine vorliegende Einkunftserzielungsabsicht als 

gegeben unterstellt (siehe Punkt 3.1). 

Hinweis 

Verluste aus den Mietobjekten können somit steuermin-

dernd abgezogen werden, ohne dass der Vermieter das Fi-

nanzamt anhand einer Prognoseberechnung von einem 

langfristig erwarteten Totalüberschuss überzeugen muss. 

Auch bei Ferienunterkünften ohne Selbstnutzung dürfen 

Finanzämter aber in die Prüfung der Einkunftserzie-

lungsabsicht des Vermieters einsteigen, wenn mit dem 

Mietobjekt die ortsübliche Vermietungszeit um mindes-

tens 25 % unterschritten wird. 

Hinweis 

Die Finanzämter vergleichen also die am Ferienort üblichen 

Vermietungstage mit den tatsächlichen Vermietungstagen 

des Mietobjekts. Werden lediglich 75 % oder weniger die-

ser ortsüblichen Vermietungstage erreicht, kann der Ver-

mieter seine steuerlichen Vermietungsverluste nur dann 

retten, wenn er sein Finanzamt anhand einer positiven 

Überschussprognose von einem auf Dauer erzielbaren To-

talüberschuss überzeugt. 

Nach BFH-Rechtsprechung ist aber die Einkünfteerzie-

lungsabsicht bei einer besonderen Gestaltung und Aus-
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stattung einer Wohnung sowie einer besonderen Größe 

des Grundstücks auch bei Überschreiten der ortsübli-

chen Vermietungszeit anhand einer Prognose zu über-

prüfen. 

Vermietung mit Selbstnutzung 

Hat ein Vermieter sich die Selbstnutzung seiner vermie-

teten Ferienunterkunft vorbehalten, liegt ein „untypi-

scher“ Vermietungsfall vor, so dass sich das Finanzamt 

vor der Verlustanerkennung zunächst von der Ein-

kunftserzielungsabsicht des Vermieters überzeugen 

will. 

Hinweis 

Nach der BFH-Rechtsprechung zählt auch die kostenlose 

Überlassung einer Ferienunterkunft an Dritte (z.B. an 

Freunde) zur Selbstnutzung des Vermieters, nicht jedoch 

kurzfristige Anwesenheiten am Mietobjekt, um Reparatu-

ren vorzunehmen oder einen Mieterwechsel zu begleiten. 

Der Vermieter muss das Finanzamt im Fall einer 

Selbstnutzung anhand einer Überschussprognose 

(siehe Punkt 3.1) davon überzeugen, dass er langfristig 

einen Totalüberschuss mit dem Mietobjekt erreichen 

wird. Dabei gilt es zu beachten, dass nur diejenigen 

Kosten des Mietobjekts als Werbungskosten abziehbar 

sind, die auf die Vermietung entfallen. 

In voller Höhe abziehbar (auch in der Prognoseberech-

nung) sind beispielsweise Kosten, die direkt der Ver-

mietung zugeordnet werden können, beispielsweise 

Kosten für die Reinigung nach einer Vermietung oder 

für Vermietungsanzeigen. 

Alle weiteren Kosten (z.B. Abschreibungsbeträge, Be-

triebskosten oder Schuldzinsen der Ferienunterkunft) 

müssen nach dem Verhältnis von Vermietungs- und 

Selbstnutzungstagen aufgeteilt werden und sind nur 

anteilig abziehbar. 

Sofern das Finanzamt nicht ermitteln kann, in welchem 

Umfang die Ferienunterkunft vom Vermieter tatsächlich 

selbstgenutzt worden ist, sollen die Kosten für die Leer-

standszeiten nach der BFH-Rechtsprechung zu 50 % 

als Werbungskosten anerkannt werden. 

 

Die Kanzlei Neunzig & Partner steht Ihnen gerne für weitere 

Fragen zur Verfügung. 

Rechtsstand: April 2023 

Alle Informationen und Angaben in diesem Mandanten-

Merkblatt haben wir nach bestem Wissen zusammengestellt. 

Sie erfolgen jedoch ohne Gewähr. Diese Information kann eine 

individuelle Beratung im Einzelfall nicht ersetzen. 

 

 

 

 

 

 


